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Beschlussempfehlung und 
Bericht 
des Ausschusses für Kommunale Fragen und Innere 
Sicherheit 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 16/14915 

zur Änderung des Bayerischen Rettungsdienstgeset-
zes 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Hel-
ga Schmitt-Bussinger, Dr. Thomas Beyer, 
Hans-Ulrich Pfaffmann u.a. SPD 

Drs. 16/15386 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes 
(Drs. 16/14915) 
hier: Vergabegrundsätze und Mindestlohnregelung 

3. Änderungsantrag der Abgeordneten 
Dr. Florian Herrmann, Angelika Schorer, Alexan-
der König u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Dr. Otto Bertermann, Tobi-
as Thalhammer u.a. und Fraktion (FDP) 

Drs. 16/15616 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes 
(Drs. 16/14915) 

4. Änderungsantrag der Abgeordneten 
Dr. Florian Herrmann, Angelika Schorer, Alexan-
der König u.a. CSU, 
Dr. Andreas Fischer, Dr. Otto Bertermann, Tobi-
as Thalhammer u.a. und Fraktion (FDP) 

Drs. 16/15617 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes 
(Drs. 16/14915) 

hier: Einführung eines Freistellungs-, Lohnfortzah-
lungs- und Erstattungsanspruchs für ehrenamtliche 
Einsatzkräfte im Rettungsdienst 

5. Änderungsantrag der Abgeordneten Hu-
bert Aiwanger, Florian Streibl, Joachim Hanisch 
u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 16/15662 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Ände-
rung des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes 
(Drs. 16/14915) 
hier: Helfergleichstellung aller ehrenamtlichen 
Einsatzkräfte im Bayerischen Rettungsdienstgesetz 
(BayRDG) 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass in § 1 folgende 
Änderungen durchgeführt werden: 

1. In Nr. 1 wird die Inhaltsübersicht wie folgt geän-
dert: 

a) Es wird folgender neuer Buchst. b eingefügt: 

„b) Es wird folgender Art. 33a eingefügt:  

„Art. 33a 
Freistellungs-, Entgeltfortzahlungs- und 
Erstattungsanspruch für ehrenamtliche 
Einsatzkräfte im Rettungsdienst.““ 

b) Der bisherige Buchst. b wird Buchst. c. 

2. Es wird folgende Nr. 22a eingefügt:  

„22a. Es wird folgender Art. 33a eingefügt:  

„Art. 33a 
Freistellungs-, Entgeltfortzahlungs- und Erstat-
tungsanspruch für ehrenamtliche Einsatzkräfte  

im Rettungsdienst 

(1) 1Arbeitnehmer, die als ehrenamtliche Einsatz-
kräfte im Rettungsdienst von der Integrierten Leit-
stelle alarmiert werden, sind während der Teil-
nahme am Einsatz und einer angemessenen Ruhe-
zeit danach von der Arbeitsleistung frei gestellt. 
2Ihre Abwesenheit haben sie, wenn es die Dienst-
pflicht zulässt, dem Arbeitgeber rechtzeitig mitzu-
teilen. 3Dieser ist verpflichtet, für Zeiten der Frei-
stellung das Arbeitsentgelt einschließlich aller Ne-
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benleistungen und Zulagen fortzuzahlen, das sie 
ohne Teilnahme am Einsatz erzielt hätten. 

(2) 1Für Beamte und Richter gilt Abs. 1 entspre-
chend. 2Volljährige Schüler und Studenten sind, 
soweit sie als ehrenamtliche Rettungskräfte von 
der Integrierten Leitstelle alarmiert werden, wäh-
rend der Teilnahme am Einsatz und einer ange-
messenen Ruhezeit danach von der Teilnahme am 
Unterricht und an Ausbildungsveranstaltungen frei 
gestellt.  

(3) Anderen ehrenamtlichen Einsatzkräften des 
Rettungsdienstes, die von der Integrierten Leitstel-
le alarmiert werden, hat der Durchführende des 
Rettungsdienstes den durch den Einsatz entstande-
nen Verdienstausfall bis zu einem Höchstbetrag zu 
ersetzen.  

(4) Der Durchführende des Rettungsdienstes ist 
verpflichtet, den von den Integrierten Leitstellen 
alarmierten ehrenamtlichen Einsatzkräften im Ret-
tungsdienst Sachschäden zu ersetzen, die in Aus-
übung des Einsatzes ohne Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit entstanden sind, soweit nicht Dritte 
Ersatz leisten oder auf andere Weise von Dritten 
Ersatz erlangt werden kann. 

(5) 1Dem privaten Arbeitgeber ist auf Antrag durch 
den Durchführenden des Rettungsdienstes zu er-
statten 

1. das Arbeitsentgelt einschließlich der Beiträge 
zur Sozialversicherung und zur Bundesagen-
tur für Arbeit, das er gemäß Abs. 1 Satz 3 
leistet, 

2. das Arbeitsentgelt, das er einem Arbeitneh-
mer auf Grund gesetzlicher Vorschriften wäh-
rend einer Arbeitsunfähigkeit infolge Krank-
heit weitergewährt, wenn die Arbeitsunfähig-
keit auf einen ehrenamtlichen Einsatz im Ret-
tungsdienst nach Abs. 1 zurückzuführen ist. 

2Kann der Arbeitnehmer auf Grund gesetzlicher 
Vorschriften von einem Dritten Schadensersatz 
wegen des Verdienstausfalls beanspruchen, der 
ihm durch die Arbeitsunfähigkeit entstanden ist, so 
ist der Durchführende des Rettungsdienstes zur Er-
stattung nach Satz 1 Nr. 2 nur verpflichtet, wenn 
ihm der Arbeitgeber diesen Anspruch in demsel-
ben Umfang abtritt, in dem er kraft Gesetzes oder 
Vertrags auf ihn übergegangen ist. 3Der Forde-
rungsübergang kann nicht zum Nachteil des Ar-
beitnehmers geltend gemacht werden. 

(6) 1Der Staat erstattet dem Durchführenden des 
Rettungsdienstes die notwendigen Aufwendungen 
nach Abs. 3 bis 5. 2Weitergehende Ansprüche auf 
Grund anderer gesetzlicher Regelungen, insbeson-
dere des bürgerlichen Rechts, bleiben unberührt.  

(7) Können Leistungen nach Art. 7b des Bayeri-
schen Katastrophenschutzgesetzes geltend gemacht 

werden, sind Ansprüche nach Abs. 1 bis 6 ausge-
schlossen.““ 

 

3. Es wird folgende Nr. 29a eingefügt: 

„29a. Art. 48 wird wie folgt geändert:  

a) In Abs. 1 werden die Worte „und des Art. 14 
Abs. 4“ durch die Worte „, des Art. 14 Abs. 4 
und des Art. 20 Abs. 2 Satz 4“ ersetzt.  

 b) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1.  

bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

„2In den Fällen des Art. 20 Abs. 2 entscheidet 
der Vorsitzende unverzüglich ohne mündliche 
Verhandlung.““ 

4. Die Nr. 30 wird wie folgt geändert: 

In Buchst. g werden im Einleitungssatz die Worte 
„Nrn. 18 und 19“ durch die Worte „Nrn. 18 bis 20“ 
ersetzt, in Nr. 19 der Schlusspunkt durch ein 
Komma ersetzt und folgende Nr. 20 angefügt:  

„20. Einzelheiten des Freistellungs-, Entgeltfort-
zahlungs- und Erstattungsanspruchs für eh-
renamtliche Einsatzkräfte im Rettungsdienst 
regeln. Hierzu gehören insbesondere der Um-
fang der freigestellten ehrenamtlichen Tätig-
keit, erstattungsfähige Sachschäden sowie 
Höchstgrenzen für zu erstattende Lohnfort-
zahlung und Verdienstausfall.“ 

Berichterstatterin zu 1,3,4: Angelika Schorer 
Berichterstatter zu 2: Hans-Ulrich Pfaffmann 
Berichterstatter zu 5: Bernhard Pohl 
Mitberichterstatter zu 1,3,4: Hans-Ulrich Pfaffmann 
Mitberichtertatterin zu 2,5: Angelika Schorer 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für 
Kommunale Fragen und Innere Sicherheit feder-
führend zugewiesen. Der Ausschuss für Staats-
haushalt und Finanzfragen und der Ausschuss für 
Umwelt und Gesundheit haben den Gesetzentwurf 
mitberaten. 
Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlaments-
fragen und Verbraucherschutz hat den Gesetzent-
wurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzent-
wurf und die Änderungsanträge Drs. 16/15386, 
Drs. 16/15616, Drs. 16/15617 und Drs. 16/15662 in 
seiner 81. Sitzung am 20. Februar 2013 beraten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Auss-
chuss e i n s t i m m i g  mit den in I. enthaltenen 
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Änderungen Zustimmung empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/15617 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/15616 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/15386 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/15662 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen 
hat den Gesetzentwurf und die Änderungsanträge 
Drs. 16/15386, Drs. 16/15616, Drs. 16/15617 und 
Drs. 16/15662 in seiner 203. Sitzung am 26. Febru-
ar 2013 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Auss-
chuss e i n s t i m m i g  der Beschlussempfehlung 
des federführenden Ausschusses zugestimmt. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/15617 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 

seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/15616 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/15386 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/15662 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Umwelt und Gesundheit hat den 
Gesetzentwurf und die Änderungsanträge Drs. 
16/15386, Drs. 16/15616, Drs. 16/15617 und Drs. 
16/15662 in seiner 85. Sitzung am 28. Februar 
2013 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Auss-
chuss e i n s t i m m i g  der Beschlussempfehlung 
des federführenden Ausschusses zugestimmt. 
 
Hinsichtlich der Änderungsanträge Drs. 16/15616 
und 16/15617 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Die Änderungsanträge haben durch die Aufnahme 
in I. ihre Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/15386 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
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Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/15662 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

5. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlaments-
fragen und Verbraucherschutz hat den Gesetzent-
wurf und die Änderungsanträge Drs. 16/15386, 
Drs. 16/15616, Drs. 16/15617 und Drs. 16/15662 in 
seiner 94. Sitzung am 7. März 2013 endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Auss-
chuss e i n s t i m m i g  der Beschlussempfehlung 
des federführenden Ausschusses zugestimmt. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/15617 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/15616 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
Z u s t i m m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme in I. 
seine Erledigung gefunden. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/15386 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 
 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 16/15662 
hat der Ausschuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Enthaltung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Joachim Hanisch 
Vorsitzender 
 


